
Antworten auf Ihre Fragen
Bitte nicht heften!

Wer ist beitragspflichtig?
Beitragspflichtig sind Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des 
Gemeinwohls.

Wann beginnt die Beitragspflicht?
Für Unternehmen und Institutionen beginnt die Beitragspflicht mit dem 
Ersten des Monats, in dem sie erstmals eine Betriebsstätte innehaben oder 
ein nicht privat genutztes Kraftfahrzeug auf sie zugelassen wurde.

Wann endet die Beitragspflicht?
Die Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem das Innehaben der 
Wohnung, der Betriebsstätte oder des Kraftfahrzeugs durch den Beitrags-
zahler endet, jedoch nicht vor Ablauf des Monats, in dem dies mitgeteilt 
worden ist.

Was ist eine Betriebsstätte?
Eine Betriebsstätte ist jede ortsfeste Raumeinheit, die zu nicht aus-
schließlich privaten Zwecken bestimmt ist. Auch eine Fläche innerhalb 
einer Raumeinheit kann eine Betriebsstätte sein (z. B. Shop in Shop). 
Mehrere Raumeinheiten auf einem Grundstück oder auf zusammenhän-
genden Grundstücken gelten als eine Betriebsstätte, wenn sie von einer 
Inhaberin bzw. einem Inhaber zum gleichen Zweck genutzt werden. 
Betriebsstätten in privaten Wohnungen sind beitragsfrei, wenn für die 
Wohnung bereits ein Beitrag entrichtet wird.
Beitragsfrei sind zudem Betriebsstätten, die gottesdienstlichen Zwecken 
gewidmet sind oder in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist, wie Heu-
schober oder Trafohäuschen.

Wer ist Inhaber einer Betriebsstätte?
Inhaber einer Betriebsstätte ist die natürliche oder juristische Person, 
die die Betriebsstätte im eigenen Namen nutzt oder in deren Namen die 
Betriebsstätte genutzt wird.

Wer sind Beschäftigte und wie werden sie gezählt?
Zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zählen alle Voll- und 
Teilzeitbeschäftigten sowie Bediensteten in einem öffentlich-recht-
lichen Dienstverhältnis. Auszubildende und geringfügig Beschäftigte 
werden nicht mitgezählt.
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer sind an der  Betriebsstätte
des verleihenden Unternehmens und nicht an der Betriebsstätte des 
entleihenden Unternehmens zu erfassen.

Anzugeben ist die durchschnittliche Anzahl der im vorangegangenen 
Kalenderjahr Beschäftigten. Zwischen den nachfolgenden Zählweisen kann 
gewählt werden: 
Zählweise A - Anzahl aller Beschäftigten ohne Differenzierung zwischen 

Voll- und Teilzeitbeschäftigten.
Zählweise B - Neben der Anzahl aller Vollzeitbeschäftigten werden 

Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit
von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5,
von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und 
von mehr als 30 Stunden mit 1,0 gezählt.

Welche Regeln gelten für die Mitteilung der Anzahl der Beschäftigten?
Einmal jährlich – in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März – müssen Sie 
uns Änderungen der Anzahl Ihrer sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten und die gewählte Zählweise für jede Betriebsstätte mitteilen. Anzuge-
ben ist die durchschnittliche Anzahl der im vorangegangenen Kalenderjahr 
Beschäftigten. Ihre Angaben sind die Grundlage der Beitragsberechnung 
für den Zeitraum 1. April des laufenden Jahres bis 31. März des folgenden 
Jahres. Bei verspäteten Mitteilungen kann eine eventuelle Reduzierung des 

Rundfunkbeitrags im laufenden Jahr nicht berücksichtigt werden, sondern 
erst ab 1. April des Folgejahres. Haben sich bis dahin wiederum Änderun-
gen ergeben, benötigen wir in der Zeit  vom 1. Januar bis zum 31. März eine 
erneute Mitteilung.

Welche Regeln gelten für Kraftfahrzeuge?
Kraftfahrzeuge, die zu gewerblichen Zwecken oder für eine andere selbst-
ständige Erwerbstätigkeit der Fahrzeuginhaberin bzw. des Fahrzeug-
inhabers genutzt werden, sind beitragspflichtig. Gleiches gilt für Kraftfahr-
zeuge, die für gemeinnützige und öffentliche Zwecke genutzt werden. 
Als Kraftfahrzeuge gelten Personen- und Lastkraftwagen sowie 
Omnibusse. Beitragsfrei sind Omnibusse, die für den öffentlichen 
Personennahverkehr (§ 2 RegG) eingesetzt werden. 
Zahlt die Inhaberin bzw. der Inhaber einen Beitrag für eine Betriebsstätte, 
ist der Beitrag für das erste nicht privat genutzte Kraftfahrzeug damit 
abgegolten. Für jedes weitere Kfz fällt ein Drittel des Rundfunkbeitrags 
– monatlich 5,83 EUR – an. Bei mehreren Betriebsstätten ist pro 
beitragspflichtige Betriebsstätte ein Kraftfahrzeug beitragsfrei.
Selbstständige, deren Betriebsstätte sich in der privaten Wohnung  
befindet, müssen für alle nicht privat genutzten Fahrzeuge ein Drittel des 
Rundfunkbeitrags zahlen: monatlich 5,83 EUR pro Kfz.
Ändert sich die Zahl der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge, müssen 
Unternehmen und Institutionen das sofort mitteilen.
Im Formular ist nur die Anzahl der beitragspflichtigen Kfz anzugeben.

Welche Regeln gelten für Hotel-/Gästezimmer und Ferienwohnungen?
Hotel-/Gästezimmer oder Ferienwohnungen sind Betriebsstätten zu-
geordnet, und pro Betriebsstätte ist ein Hotel-/Gästezimmer oder eine 
Ferienwohnung beitragsfrei. Für jedes weitere Zimmer oder jede weitere 
Ferienwohnung fällt ein Drittel des Rundfunkbeitrags – monatlich  
5,83 EUR – an.
Änderungen zur Anzahl der beitragspflichtigen Hotel-/Gästezimmer 
oder Ferienwohnungen müssen sofort mitgeteilt werden.

Welche Regeln gelten für eine vorübergehende Stilllegung einer Betriebs-
stätte?
Wird eine Betriebsstätte mindestens drei zusammenhängende volle Kalen-
dermonate komplett stillgelegt, kann auf Antrag die Beitragspflicht für den 
Zeitraum der Stilllegung entfallen. Ein Nachweis ist erforderlich.

Welche Regeln gelten für die Tätigkeit als Unternehmer, Selbstständiger 
oder Freiberufler in der Privatwohnung?
Betriebsstätten in privaten Wohnungen sind beitragsfrei, wenn für die 
Wohnung bereits ein Beitrag entrichtet wird. Es ist nur der Beitrag für alle 
nicht privat genutzten Kraftfahrzeuge zu leisten: pro Fahrzeug ein Drittel 
des Rundfunkbeitrags – monatlich 5,83 EUR.  
Wichtig: Melden Sie Ihre Betriebsstätte mit dem Formular »Neuanmeldung 
für Unternehmen, Institutionen, Selbstständige oder Freiberufler« an.

Wie steht es um den Datenschutz bei der Erhebung des Rundfunkbeitrags?
Rechtsgrundlagen für die Erhebung des Rundfunkbeitrags sind der Rund-
funkbeitrags- und der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag.
Ihre personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage der §§ 8 und 9 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag erhoben. Eine Nutzung oder Weitergabe der 
Daten für andere Zwecke bzw. an Dritte erfolgt nicht. Sie können jederzeit 
Auskunft über Ihre Daten und deren Berichtigung verlangen.

Rechtlicher Hinweis
Sie sind nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verpflichtet, unaufge-
fordert die notwendigen Angaben für die Berechnung Ihres Beitrags zu 
machen.

- 

- 

-

-

Abmeldung einer einzelnen Betriebsstätte 
Nutzen Sie dieses Formular, wenn Sie nur eine von mehreren Betriebsstätten abmelden möchten. Geben Sie alle 
Betriebsstätten komplett auf? Nutzen Sie dann das nachfolgende Formular »Abmeldung aller Betriebsstätten«.

Postanschrift

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice
50656 Köln
www.rundfunkbeitrag.de

 
     

Tipp zum Ausfüllen! 
Bitte schreiben Sie immer in BLOCK-
BUCHSTABEN und in den Farben Blau 
oder Schwarz. Umlaute Ä, Ö, Ü und ß 
bitte so schreiben: HÄBERLE, BÖHME, 
HÜBNER, GROß.

   

 

  

1. Allgemeine Angaben
Firmenname

  BeitragsnummerFrau   Herr   Firma 

Titel /Nachname des Inhabers

Vorname  

Bitte beachten!  
Geben Sie hier bitte die Adresse 
Ihrer bisherigen Betriebsstätte an.

Straße Hausnummer 

PLZ Ort

2. Abmeldung einer Betriebsstätte Nicht vergessen! 
Bitte legen Sie Ihrer Abmeldung 
einen entsprechenden Nachweis 
(z. B. Gewerbeabmeldung, 
Nachweis über Löschung der 
Firma im Handelsregister, 
Eintragung des Auflösungs
beschlusses der GmbH im 
Handelsregister) bei. 
Durch die Abmeldung einer 
Betriebsstätte erhöht sich 
gegebenenfalls die Anzahl Ihrer 
beitragspflichtigen Kfz.

Ich möchte nachfolgend genannte Betriebsstätte (einschließlich 
eventuell angemeldeter Beherbergungseinheiten) abmelden. 

Abmeldung zum
Tag Monat  Jahr

Name der Betriebsstätte

Straße Hausnummer 

PLZ Ort

Die Abmeldung hat folgenden Grund:

Die Betriebsstätte wird vollständig aufgegeben und anderenorts in Deutschland  
nicht weitergeführt.

Sonstiges:

3. Änderung der Anzahl der beitragspflichtigen Kraftfahrzeuge (Kfz) Achtung! 
Bitte geben Sie hier die neue 
Gesamtzahl beitragspflichtiger Kfz 
mit demselben Ortskennzeichen an 
(pro beitragspflichtige Betriebs
stätte ist ein nicht privat genutztes 
Kraftfahrzeug beitragsfrei), die mit 
der Abmeldung noch beitrags
pflichtig sind. Haben Sie keine Kfz 
mehr, tragen Sie bitte eine »0« ein. 
Bitte legen Sie bei einer Minderung 
der Kfz als Nachweis z. B. die 
Abmeldebestätigung durch die 
Straßenverkehrsbehörde bei.

Erster Teil Ihres Kfz-Kennzeichens (z.B. Berlin = B 
oder Main-Taunus-Kreis = MTK)

Neue Gesamtzahl der beitragspflichtigen Kfz

Erster Teil Ihres Kfz-Kennzeichens (z.B. Berlin = B 
oder Main-Taunus-Kreis = MTK)

Neue Gesamtzahl der beitragspflichtigen Kfz

0114-3-1-2

0114-3-1-22 1

Vermindert sich die Anzahl der beitragspflichtigen Kfz, geben Sie bitte hier unbedingt den Grund an:

4. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.
Datum
Tag Monat  Jahr

Unterschrift

Ihr Stempel 

Bitte unterschreiben! 
Eine Abmeldung ist nur mit Datum 
und Unterschrift gültig. 

Wünschen Sie die Zusen
dung der Bestätigung an 
eine andere Anschrift? 
Nutzen Sie dann das Datenfeld am 
unteren Ende der folgenden Seite.

http://www.rundfunkbeitrag.de


Formular zur Abmeldung einer einzelnen 
Betriebsstätte/aller Betriebsstätten

So funktioniert die Abmeldung

Schritt 1: 
Formular ausfüllen und sorgfältig abtrennen

Schritt 2: 
Erforderlichen Nachweis in Kopie beilegen

Schritt 3: 
In einem frankierten Briefumschlag versenden an:

ARD ZDF Deutschlandradio  
Beitragsservice 
50656 Köln

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie dieses Formular barrierefrei erhalten möchten.

Sie haben Fragen zum Rundfunkbeitrag?
Weitere Informationen finden Sie unter rundfunkbeitrag.de. Hier stehen Ihnen auch unsere  
Online-Formulare zur Verfügung. 
Gerne können Sie uns auch anrufen unter 01806 999 555 10*. 
Alternativ senden Sie uns ein Fax an 01806 999 555 01*. 
*(20 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, 60 Cent/Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen)
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0114-3-2-2

Abmeldung aller Betriebsstätten 
Nutzen Sie dieses Formular, wenn Sie alle Betriebsstätten abmelden möchten. Ändert sich der Inhaber der 

Betriebsstätte, verwenden Sie bitte das Formular »Änderung des Namens/Inhabers, der Adresse, Zahlungs

weise oder Bankverbindung«.

 

- 

Postanschrift

ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice
50656 Köln
www.rundfunkbeitrag.de

 
 

Tipp zum Ausfüllen! 

Bitte schreiben Sie immer in BLOCK-
BUCHSTABEN und in den Farben Blau 
oder Schwarz. Umlaute Ä, Ö, Ü und ß 
bitte so schreiben: HÄBERLE, BÖHME, 
HÜBNER, GROß.

   

  

  

-

1. Allgemeine Angaben

Firmenname

  BeitragsnummerFrau   Herr   Firma                      

Titel /Nachname des Inhabers

Vorname  

Bitte beachten!  
Geben Sie hier bitte die 
Adresse Ihres angemeldeten 
Unternehmens an.

Straße Hausnummer 

PLZ      Ort

2. Abmeldung aller Betriebsstätten Nicht vergessen! 
Bitte legen Sie Ihrer Abmeldung 
einen entsprechenden Nachweis 
(z.B. Gewerbeabmeldung, 
Nachweis über Löschung der 
Firma im Handelsregister, 
Eintragung des Auflösungs
beschlusses der GmbH im 
Handelsregister, Bestätigung der 
Abmeldung des Kfz durch die 
Straßenverkehrsbehörde) bei.

Ich möchte alle Betriebsstätten (einschließlich eventuell
angemeldeter Beherbergungseinheiten) und Kraftfahr
zeuge abmelden.

Abmeldung zum

Tag Monat  Jahr

0114-3-2-2

-

2

Die Abmeldung hat folgenden Grund:

Der Betrieb/das Unternehmen/die Institution wird vollständig aufgegeben und 
anderenorts in Deutschland nicht weitergeführt.

Die selbstständige/freiberufliche Tätigkeit wird vollständig aufgegeben. 

Sonstiges:

3. Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben.
Datum
Tag Monat  Jahr

Unterschrift

Ihr Stempel 

Bitte unterschreiben! 
Eine Abmeldung ist nur mit Datum 
und Unterschrift gültig. 

Zusendung der Bestätigung an eine abweichende Anschrift Gut zu wissen! 
Die Anschrift brauchen Sie nur 
anzugeben, wenn die Bestätigung 
an eine andere Anschrift gesendet 
werden soll.

Schicken Sie die Bestätigung bitte an folgende Anschrift:

Firma/Nachname/Vorname

Straße  Hausnummer

PLZ Ort

http://www.rundfunkbeitrag.de
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